
 

  

Entgelt Zuzahlungen 
Pflegekasse 

zu entrichtender 
monatlicher 

Betrag (EEE)*) 

Pflegegrad II 
täglich 108,23 €  

monatlich 3.292,36 € 770,00 € 2.522,36 € 

Pflegegrad III 
täglich 124,40 €  

monatlich 3.784,55 € 1.262,00 € 2.522,25 € 

Pflegegrad IV 
täglich 141,27 €  

monatlich 4.297,43 € 1.775,00 € 2.522,43 € 

Pflegegrad V 
täglich 148,83 €  

monatlich 4.527,41 € 2.005,00 € 2.522,41 € 
 

Berechnungsgrundlage: 
 

Monatspreis = Tagespreis x 30,42 Ø Monatstage (Umrechnungsfaktor) 
 

 
*) Beim sogenannten Einrichtung - Einheitlicher - Eigenanteil (EEE) kommt es in den 

jeweiligen Pflegegraden zu mathematischen Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich. 

 

Ab dem 01.01.2024 hat der Gesetzgeber die Begrenzung des Eigenanteils an den 
pflegebedingten Aufwendungen erhöht. Um die finanzielle Überforderung der vollsta-

tionär versorgten Pflegebedürftigen zu vermeiden, wird der von ihnen zu tragende Eigen-

anteil an der Pflegevergütung (einschließlich der Ausbildungskosten) mit zunehmender 

Dauer der vollstationären Pflege schrittweise verringert. 

 

 

Pflegegrad 
 

 

Wie lange wohnen Sie 
bei uns 

 

 

%-Verringerung des 
 Eigenanteils 

 

 

Pflegegrad 2 bis 5 
 

0 bis 12 Monaten 15% 
 

Pflegegrad 2 bis 5 
 

ab 13 bis 24 Monaten 30% 
 

Pflegegrad 2 bis 5 
 

ab 25 bis 35 Monaten 50%  
 

Pflegegrad 2 bis 5 
 

ab 36 Monaten 75% 

 



 

Der Besitzstandszuschlag nach § 141 SGB XI entfällt ab diesem Zeitpunkt. Hierzu wer-

den Sie auch noch postalisch direkt von ihren Pflegekassen informiert werden. 

 
Informativ: 
 
Unterkunft und Verpflegung ist ein Bestandteil vom täglichen Entgelt und im jeweiligen 
Pflegegrad mitberücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Ferner sind in diesen Entgelten mitenthalten: 
 

• Ausbildungsumlage in Höhe von 3,40 €/pro Tag/pro Pflegegrad 
• Investitionsfolgekosten in Höhe von 6,30 €/pro Tag/pro Pflegegrad 

 
 
  Stand: 01.01.2024 

Unterkunft und 
Verpflegung 

Unterkunft 16,02 € 
26,70 € 

Verpflegung 10,68 € 


